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Das Wichtigste in Kürze

Gerne geben wir Ihnen einen Überblick über unser Versiche-
rungsangebot.
Der nachfolgende Überblick informiert Sie über die wichtigsten 
Vertragsbedingungen. Er dient ausschliesslich zur Infor mation. 
Rechtlich verbindlich sind die Bestimmungen in der Police, in den 
Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB, A1 – G13) und in den 
zusätzlichen Versicherungsbedingungen (ZB).

Wer ist Versicherungsträger?
AXA Versicherungen AG, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winter-
thur (im Folgenden «AXA»), eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Win-
terthur und Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe.

Gegen welche Risiken kann man sich versichern?
Mit der Gesundheitsvorsorge der AXA können die wirtschaftlichen 
Folgen von Krankheit, Mutterschaft und Unfall in Ergänzung zu den 
Sozialversicherungen, insbesondere zur obligatorischen Kranken-
versicherung und/oder zur Unfallversicherung, im Rahmen der 
folgenden AVB und nach Massgabe der ZB versichert werden 
(AVB B1 und C6).

Welches sind die versicherten Leistungen?
Welche Leistungen im Einzelfall versichert sind, kann den ZB 
 entnommen werden (vgl. AVB C1).

Die einzelnen Versicherungsprodukte sind entweder Schadenver-
sicherungen oder Summenversicherungen (AVB B2).

Welche Ausschlüsse bestehen?
Was nicht versichert ist, wird in Ziffer C3 der AVB sowie den ZB 
geregelt. Beispielsweise sind Krankheiten und Unfälle infolge von 
Krieg, Teilnahme an Verbrechen oder anderen Gefahren ausge-
schlossen. Eine Versicherungsdeckung für Mutterschaft besteht 
erst nach 365 Tagen (AVB B3).

Wo gelten die Versicherungen?
In der Schweiz (AVB A4).

Was gilt bezüglich Prämienzahlungen?
Die Prämie ergibt sich aus den in der Offerte/Antrag und der Police 
ersichtlichen Prämienbeträgen (AVB D1).

Die AXA kann die Prämien bei Bedarf anpassen. Sie informiert die 
versicherte Person 30 Tage vor Ende des Kalenderjahres. 
Die versicherte Person hat daraufhin grundsätzlich das Recht, das 
von der Prämienerhöhung betroffene Versicherungsprodukt zu 
kündigen (AVB D2).

Welche	Pflichten	hat	die	versicherte	Person?
Die versicherte Person muss insbesondere 
• die Prämien fristgerecht bezahlen (AVB D3 f.);
•  die AXA bei Abschluss der Versicherung über vorbestehende 

Krankheiten und Unfälle vollständig und wahrheitsgemäss infor-
mieren (AVB E1);

Wann muss die Schadenanzeige eingereicht werden? 
Krankheiten oder Unfälle, die voraussichtlich zu Leistungsansprü-
chen führen, müssen unverzüglich, vollständig und wahrheitsge-
mäss gemeldet werden (AVB E2). 

Wann beginnt und endet der Versicherungsvertrag?
Der Versicherungsschutz beginnt am auf der Police angegebenen 
Datum. Der Vertrag läuft in der Regel mindestens ein Jahr. Danach 
verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten auf das Ende 
eines Kalenderjahres gekündigt wird (AVB G1 und G5).

Die Leistungspflicht der AXA erlischt mit Vertragsende vollständig 
(AVB A6.2).

Auf welche Versicherungen kommen die nachfolgenden AVB 
zur Anwendung?
Die nachfolgenden AVB gelten für die Produkte der AXA im Bereich 
der Krankenzusatzversicherungen (Gesundheitsvorsorge) nach 
dem Bundes gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG; AVB A1). 
Der Inhalt der einzelnen Versicherungsprodukte wird in den ZB 
geregelt (AVB C1).

Welche Daten werden wie von AXA verwendet?
Im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsabwicklung
erhält die AXA Einblick in persönliche Daten der versicherten
Person.

Diese Daten werden durch die AXA im Rahmen der gesetzlichen
und vertraglichen Bestimmungen bearbeitet, gespeichert
und an Dritte weiterleitet (AVB G7).

Wie kann das Widerrufsrecht ausgeübt werden?
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag mit der AXA innerhalb 
von 14 Tagen nach seiner Zustimmung widerrufen. Die Frist ist ein-
gehalten, wenn der Widerruf der AXA spätestens am letzten Tag 
der Widerrufsfrist schriftlich oder in einer anderen Form, die den 
Nachweis durch Text ermöglicht mitgeteilt wird.

Der Widerruf bewirkt, dass bereits empfangene Leistungen zurück-
erstattet werden müssen (AVB A7).

Wichtig!
Die auf Ihren Versicherungsvertrag anwendbaren Bestimmungen 
finden Sie im Antrag respektive in der Police und in den nach-
folgenden Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) sowie in den 
massgeblichen zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZB) zu dem 
von Ihnen gewählten Versicherungsprodukt.
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A1 Für welche Verträge gelten diese AVB?

Die vorliegenden AVB gelten für die Produkte der AXA im 
Bereich der Krankenzusatzversicherungen (Gesundheits-
vorsorge) nach dem Bundesgesetz über den Ver-
sicherungsvertrag (VVG). 

A2 Worin besteht der Versicherungsschutz?

A2.1 In der Gesundheitsvorsorge der AXA werden die wirt-
schaftlichen Folgen von Krankheit, Mutterschaft und 
Unfall in Ergänzung zu den Sozialversicherungen, ins-
besondere zur obligatorischen Krankenversicherung 
nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
(KVG) und/oder zur Unfallversicherung nach dem Bun-
desgesetz über die Unfallversicherung (UVG) ver sichert 
(vgl. auch Ziffer C6). 

A2.2 Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach 
den vorliegenden AVB sowie den für den Versicherungs-
vertrag massgeblichen ZB. 

A3 Wer ist versichert?

A3.1 Die versicherte Person ist in der Police aufgeführt. 

A3.2 Versicherungsnehmer ist, wer den Versicherungsvertrag 
für sich selber oder eine andere Person abschliesst. 
Schliesst ein Versicherungsnehmer für eine andere Per-
son eine Versicherung ab, ist er dafür verantwortlich, 
dass die versicherte Person ihren Pflichten und Oblie-
genheiten unter dem Versicherungsvertrag nachkommt.

A4 Wo gilt die Versicherung?

A4.1 Die Versicherungen gelten, soweit in den vorliegenden 
AVB und den massgeblichen ZB nichts anderes geregelt 
wird, für Behandlungen, die in der Schweiz stattfinden. 

A4.2 Ausserhalb der Schweiz übernimmt die AXA nur notfall-
mässige Behandlungen während einem vorübergehen-
den Auslandaufenthalt von höchstens einem Jahr, sofern 
die ZB nichts anderes regeln. Nach einem Jahr ruht die 
Leistungspflicht der AXA für die restliche Dauer des Aus-
landaufenthaltes.

A5 Welche Aufnahmebedingungen gibt es?

A5.1 Die versicherte Person bzw. deren Vertreter haben das 
vorgesehene Formular für Versicherungsanträge oder 
-änderungen inklusive Gesundheitsdeklaration wahr-
heitsgetreu und vollständig auszufüllen, zu unterzeich-
nen und der AXA zuzustellen. 

A5.2 Die AXA kann den Entscheid über die Aufnahme von 
einer ärztlichen Untersuchung abhängig machen. Weiter 
behält sich die AXA das Recht vor, am Versicherungs-
antrag Vorbehalte oder Ausschlüsse vorzunehmen, ihn 
anzunehmen oder abzulehnen. 

A6 Wann beginnt und endet der Versicherungs-
schutz?

A6.1 Der Versicherungsschutz beginnt grundsätzlich mit Ver-
tragsbeginn nach Ziffer G1.1. Vorbehalten bleiben die 
Wartefristen und Karenzzeiten gemäss den vor liegenden 
AVB und den ZB.

A6.2 Die Leistungspflicht der AXA (vorbehältlich periodischer 
Leistungsverpflichtungen im Sinne von Art. 35c VVG) 
erlischt mit Vertragsende vollständig. Dies gilt auch für 
laufende Versicherungs fälle. Massgeblich ist das 
Behandlungsdatum.

A7 Wie kann das Widerrufsrecht ausgeübt 
werden?

Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag mit der AXA 
innerhalb von 14 Tagen nach seiner Zustimmung wider-
rufen. Die Frist ist eingehalten, wenn der Widerruf der 
AXA spätestens am letzten Tag der Widerrufsfrist schrift-
lich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch 
Text ermöglicht mitgeteilt wird. 
Der Widerruf bewirkt, dass bereits empfangene Leistun-
gen zurückerstattet werden müssen.

A8 Welche Sanktionen sieht AXA vor?

 Die AXA erbringt keine Leistung oder gewährt sonst kei-
nen Vorteil hierunter in dem Ausmass, wie dies die AXA 
einer Sanktion, einem Verbot oder einer Beschränkung 
nach UN-Resolutionen oder Handels- oder Wirtschafts-
sanktionen, -gesetzen oder -verordnungen der Europäi-
schen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, der Schweiz oder des 
Fürstentums Liechtenstein aussetzen würde.  
Wird die versicherte Person während der Vertragslaufzeit 
Ziel einer Sanktion, eines Verbots oder einer Beschrän-
kung nach der UN-Resolution oder Handels- oder Wirt-
schaftssanktionen, -gesetzen oder -verordnungen der 
Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der 
Vereinigten Staaten von Amerika, der Schweiz oder des 
Fürstentums Liechtenstein, so behält AXA sich das Recht 
vor, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)

Teil A
Geltung der AVB und der Versicherung
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B1  Welche Ereignisse können durch  
die Gesundheitsvorsorge der AXA  
versichert werden?

Mit der Gesundheitsvorsorge der AXA können die Risiken 
Krankheit, Mutterschaft sowie Unfall versichert werden. 
Welche Risiken im Einzelnen von den Versicherungs-
produkten der AXA gedeckt sind, kann der Versiche-
rungs police und den massgeblichen ZB entnommen 
werden. 

B2 Wie werden versicherte Ereignisse  
im Schadenfall erstattet?

Die einzelnen Versicherungsprodukte sind entweder 
Schadenversicherungen oder Summenversicherungen.  
Bei einer Schadenversicherung wird der entstandene 
Schaden zum festgelegten Anteil bis zu einer Höchst-
grenze erstattet.  
Bei einer Summenversicherung wird die versicherte Ver-
sicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
ausgezahlt unabhängig von der tatsächlichen Schaden-
höhe. 
Die Details sind den Zusätzlichen Versicherungsbedin-
gungen (ZB) geregelt.

B3 Was ist Krankheit?

Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, 
geistigen oder psychischen Gesundheit, die nicht Folge 
eines Unfalles ist und die eine medizinische Unter-
suchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeits-
unfähigkeit zur Folge hat.

B4	 Was	ist	Mutterschaft?

Mutterschaft umfasst die Schwangerschaft, die Nieder-
kunft und die nachfolgende Erholungszeit der Mutter. Bei 
Mutterschaft erbringt die AXA dieselben Leistungen wie 
bei Krankheit. Ein Anspruch auf Leis tungen im Zusam-
menhang mit Mutterschaft besteht, sofern die Mutter bei 
der Niederkunft während  mindestens 365 Tagen für 
Krankheit versichert gewesen ist.

B5 Was ist ein Unfall?

B5.1 Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende 
Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf 
den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der 
körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit 
oder den Tod zur Folge hat.

B5.2 Unfallähnliche Körperschädigungen und Berufskrank-
heiten gemäss UVG sind den Unfällen gleichgestellt. 

B5.3 Folgende, abschliessend aufgeführte Körperschädigun-
gen sind, sofern sie nicht eindeutig auf eine Erkrankung 
oder eine Degeneration zurückzuführen sind, auch ohne 
ungewöhnliche äussere Einwirkung Unfällen gleich-
gestellt:
• Knochenbrüche;
• Verrenkungen von Gelenken;
• Meniskusrisse;
• Muskelrisse;
• Muskelzerrungen;
• Sehnenrisse;
• Bandläsionen;
• Trommelfellverletzungen.

B5.4 Grundsätzlich ist das Unfallrisiko mitversichert. Ein Aus-
schluss des Unfallrisikos wird auf der Police aufgeführt.

Teil B
Versicherte Ereignisse
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C1 Welche Leistungen sind versichert?

C1.1 Grundsätzlich werden Leistungen für wirksame, zweck-
mässige und wirtschaftliche diagnostische und thera-
peutische Massnahmen, Medikamente und Hilfsmittel 
ausgerichtet, wenn diese von einem anerkannten Leis-
tungserbringer gemäss Ziffer C2 erbracht werden. Als 
unwirtschaftlich gelten medizinische Massnahmen, die 
sich nicht auf das Interesse der versicherten Person (z. B. 
Behandlungen, die keinen besseren Behandlungserfolg 
erzielen) und das für den Behandlungszweck erforderli-
che Mass beschränken. Die Wirksamkeit muss nach wis-
senschaftlichen Methoden nachgewiesen sein, sofern 
dies bei den angewandten Verfahren möglich und 
zweckmässig ist. 

C1.2  Die Voraussetzungen eines Leistungs anspruches und der 
Umfang der Leistung im Einzelfall werden in den ZB 
geregelt. 

C1.3 Die Versicherungsleistungen der AXA sind pro Kalender-
jahr auf CHF 10 Mio. begrenzt.

C2 Was ist ein Leistungserbringer?

C2.1 Als Leistungserbringer gelten diejenigen Personen und 
Einrichtungen, die gemäss KVG und/oder von der AXA als 
solche anerkannt sind.

C2.2 Die AXA führt Listen über die anerkannten bzw. nicht 
anerkannten Leistungserbringer. Die Listen können über 
das Service Center der AXA bezogen werden, sofern die 
ZB nichts anderes vorsehen. Ausserdem kann die AXA 
die Listen auf dem Internet publizieren.

C3 Was ist nicht versichert?

C3.1 Für folgende Leistungen, inklusive Komplikationen und 
Spätfolgen, besteht keine Versicherungsdeckung, sofern 
in den ZB nichts anderes vorgesehen ist: 
• Krankheiten, Unfälle und deren Folgen, die bei 

Abschluss der Versicherung schon bestanden haben;
• Krankheiten, Unfälle und deren Folgen nach Erlöschen 

der Versicherung, auch wenn während der Versiche-
rungsdauer Leistungen erbracht wurden;

• Kosten einer unwirksamen, unzweckmässigen oder 
unwirtschaftlichen Behandlung; 

• Leistungen für Aufenthalte in bzw. bei Leistungserbrin-
gern gemäss Ziffer C2, welche nicht oder nicht mehr 
der wesentlichen Verbesserung des Gesundheits-
zustandes dienen (z. B. Langzeitpflege von chronisch 
kranken Personen); 

• Kosten für die Behandlung, Pflege oder Geburt, wenn 
sich die versicherte Person zu diesem Zweck ins Aus-
land begeben hat; Leistungen im Ausland erbringt die 
AXA nur und solange der versicherten Person keine 
Rückkehr in die Schweiz zuzumuten ist; Ausnahmen 
von dieser Bestimmung können in den ZB geregelt 
werden;

Teil C
Versicherte Leistungen

• kosmetische Behandlungen und Operationen;
• künstliche Befruchtungen und Sterilitätsbehand-

lungen; 
• Geschlechtsumwandlungen;
• Zahnbehandlungen, sofern in einzelnen Versicherun-

gen eine Deckung nicht ausdrücklich vorgesehen ist; 
• Leistungen für körperlichen Entzug sowie Entwöh-

nungskuren;
• Transplantationen;
• Abmagerungskuren, Kräftigungstherapien und Zellu-

lartherapien;
• Leistungen für Behandlungen, bei denen nicht krank-

heitsbedingte oder unfallbedingte Behandlungen im 
Vordergrund stehen, sondern einen sozialen Hinter-
grund haben (z. B. Eheberatung, Beratungen zur 
Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung oder Persön-
lichkeitsreifung);

• Kostenbeteiligungen, Patientenanteile und Spesen, 
insbesondere gesetzliche und vereinbarte Kostenbe-
teiligungen der obligatorischen Krankenversicherung;

• von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde angeord-
nete Massnahmen;

• Leistungen, die gemäss KVG von der öffentlichen Hand 
zu übernehmen sind.

C3.2 Ebenfalls keine Leistungen werden erbracht für Krank-
heiten und Unfälle, inklusive Komplikationen und Spät-
folgen, im Zusammenhang mit: 
• Neutralitätsverletzungen und kriegerischer Ereignissen
 –  in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 

oder
 –  im Ausland, es sei denn, versicherte Personen 

erkranken oder verunfallen innert 14 Tagen seit dem 
erstmaligen Auftreten von solchen Ereignissen in 
dem Land, in dem sie sich aufhalten, und sie seien 
vom Ausbruch der kriegerischen Ereignisse dort 
überrascht worden;

• der Verwendung atomarer und radioaktiver Stoffe zu 
militärischen Zwecken in der Schweiz und im Ausland 
in Kriegs- und Friedenszeiten;

• Einwirkung ionisierender Strahlen und Schäden aus 
Atomenergie;

• Epidemien und Pandemien;
• Erdbeben oder sonstigen heftigen Erderschütterungen 

und Meteoreinschlägen;
• vorsätzliche oder fahrlässige Ausübung von Vergehen 

und Verbrechen sowie der Versuch dazu durch die ver-
sicherte Person;

• Selbstverstümmelung, Selbsttötung sowie den Ver-
such dazu; 

• Konsum von Drogen, Chemikalien, Betäubungs- und 
Suchtmitteln sowie Alkohol- und Medikamenten-
missbrauch; 

• Eingehen von aussergewöhnlichen Gefahren im Sinne 
von Art. 49 der Verordnung über die Unfallversiche-
rung (UVV); als solche gelten insbesondere: 

 –  Teilnahme an Unruhen, Demonstrationen oder 
 ähn lichen Anlässen;

 –  ausländischer Militärdienst;
 –  Teilnahme an kriegerischen Handlungen, Terror-

akten;
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 –  Beteiligung an Raufereien und Schlägereien, es sei 
denn, versicherte Personen seien als Unbeteiligte 
oder bei Hilfeleistungen für einen Wehrlosen durch 
die Streitenden verletzt worden;

 –  Gefahren, denen sich versicherte Personen dadurch 
aussetzen, dass sie andere stark provozieren;

 –  Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeugen und 
-booten und beim Training dazu sowie bei allen 
Fahrten auf Renn- und Trainingsstrecken, bei Rallyes 
und ähnlichen Wettfahrten mit Motorfahrzeugen;

• Eingehen von Wagnissen im Sinne von Art. 50 UVV; 
Wagnisse sind Handlungen, mit denen sich versicherte 
Personen einer besonders grossen Gefahr aussetzen, 
ohne die Vorkehrungen zu treffen oder treffen zu kön-
nen, die das Risiko auf ein vernünftiges Mass 
beschränken; Rettungshandlungen zugunsten von 
Personen sind indessen auch dann versichert, wenn 
sie an sich als Wagnis zu betrachten sind.

C3.3 Weitere Leistungsausschlüsse gemäss den Bestim-
mungen der ZB bleiben vorbehalten.

C4  Wann werden die Versicherungsleistungen 
gekürzt?

C4.1 Sofern der Versicherungsschutz nicht ein volles 
Kalender jahr dauert, wird ein etwaiger versicherter 
Höchst betrag gemäss ZB oder Police anteilsmässig 
gekürzt.

C4.2 Die AXA kann die versicherten Leistungen zudem kürzen 
und – in besonders schwerwiegenden Fällen – ver-
weigern, sofern die versicherte Person gemäss Ziffer E3 
ihre Pflichten verletzt.

C4.3 Die AXA verzichtet auf das ihr zustehende Recht, Ver-
sicherungsleistungen bei Grobfahrlässigkeit zu kürzen. 
Für Leistungskürzungen anderer Versicherer besteht 
jedoch kein Leistungsanspruch.

C5 Was ist zu beachten, falls ein Versicherungs-
vertrag durch einen neuen ersetzt wird?

Wird ein Versicherungsvertrag bei der AXA durch einen 
neuen ersetzt, werden früher bezogene, begrenzte Leis-
tungen aus der ersetzten Police bei den künftigen Leis-
tungen angerechnet.

C6 Was ist mit Leistungen von anderen  
Versicherungen und Dritten?

C6.1 Sämtliche vertraglich vereinbarten Leistungen der AXA 
werden im Nachgang zu den Leistungen gemäss der 
schweizerischen Bundesgesetzgebung über die Militär-, 
Unfall-, Invaliden- und Krankenversicherung, den 
 Leistungen anderer Sozialversicherungen sowie zu den 
Leistungen entsprechender ausländischer Versicherer 
erbracht. 

C6.2 Bei Leistungen anderer Privatversicherer leistet die AXA 
anteilsmässig gemäss den gesetzlichen Vorschriften 
(vgl. Art. 46c Abs. 1 VVG). Abweichende Bestimmungen in 
den ZB sind vorbehalten.

C6.3 Sind für die Folgen von Krankheit oder Unfall haftpflich-
tige Dritte leistungspflichtig, so erbringt die AXA unter 
Vorbehalt der nachfolgenden Absätze C6.4 und C6.5 in 
diesem Umfang keine Leistung. 

C6.4 Die AXA kann vorschussweise Leistungen unter der 
Bedingung entrichten, dass ihr die versicherte Person 
deren Rechte gegenüber Dritten bis zur Höhe der 
erbrachten Vorleistungen abtritt und sich verpflichtet, 
nichts zu unternehmen, was die Geltendmachung des 
allfälligen Rückgriffsrechts gegenüber Dritten entge-
genstünde. Die Kostenbeteiligungen bleiben in diesem 
Fall trotzdem geschuldet. 

C6.5 Schliesst die versicherte Person mit dem leistungspflich-
tigen Dritten ohne Einwilligung der AXA eine Ver ein-
barung, in welcher sie teilweise oder gänzlich auf Ver-
sicherungs- oder Schadenersatzleistungen verzichten, 
fällt der Leistungsanspruch gegenüber der AXA dahin.
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D1 Wie hoch sind Prämie und Kosten-
beteiligung?

D1.1 Die Prämien werden grundsätzlich auf der für das jewei-
lige Kalenderjahr gültigen Police aufgeführt. 

D1.2 Für die Prämien kann eine Abstufung nach verschiede-
nen prämienrelevanten Tatsachen vorgesehen werden 
(Prämienstufen), wie etwa nach Alter, Geschlecht, vor 
Vertragsabschluss deklariertem Gesundheitszustand 
oder Wohnsitz der versicherten Person. Änderungen des 
Wohnsitzes sind der AXA mitzuteilen (vgl. Ziffer E1.3). 

D1.3 Kostenbeteiligungen und Selbstbehalte sind in den ZB 
geregelt. 

D2  Wie werden die Prämientarife und Kosten-
beteiligungen während des laufenden  
Versicherungsvertrags angepasst?

D2.1 Die AXA kann die Prämientarife und Kostenbeteiligungen 
aufgrund der Kostenentwicklung, des Schadensverlaufs, 
wegen Anpassung des Deckungsumfangs sowie gesetzli-
chen Änderungen jährlich neu festlegen. 

D2.2 Die AXA gibt Änderungen der Prämientarife und Kostenbe-
teiligungen sowie Prämienänderungen infolge Wechsels 
in eine andere Altersgruppe der versicherten Person spä-
testens 30 Tage vor Ende des Kalenderjahres schriftlich 
oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text 
ermöglicht bekannt.Nähere Angaben zu den verwendeten 
Altersgruppen finden sich in den Zusätzlichen Vertragsbe-
dingungen (ZB) der einzelnen Versicherungsprodukte.

D2.3 Ist die versicherte Person mit der Änderung nicht einver-
standen, kann sie das betroffene Versicherungsprodukt 
mit Wirkung auf Ende des laufenden Kalenderjahres 
schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis 
durch Text ermöglicht kündigen. Die Kündigung gilt als 
rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens 30 Tage nach 
Bekanntgabe der Änderung während den üblichen Büro-
zeiten bei der AXA eingegangen ist. Elektronische Kün-
digungen der versicherten Person werden von der AXA 
ebenfalls elektronisch bestätigt.

D2.4 Spricht die versicherte Person keine Kündigung aus, so 
gilt dies als Zustimmung zur Anpassung des betroffenen 
Versicherungsvertrags. 

D2.5 Hat ein Wohnsitzwechsel eine Prämienanpassung zur 
Folge, passt die AXA die Prämie auf den Zeitpunkt, in 
dem dieser erfolgt, an. Eine solche Prämienanpassung 
berechtigt nicht zur Kündigung. 

D2.6 Die AXA kann Rabatte für Mitarbeitende von Unterneh-
men gewähren. Diese Rabatte werden in Rahmenverträ-
gen mit den Arbeitgebern geregelt. Eine Anpassung von 
Rabatten und den Anspruchs-Bestimmungen ist jeweils 
zu Beginn eines jeden Kalenderjahres zulässig. Bei einer 
Anpassung der Rabatte kann die versicherte Person das 
betroffene Produkt ausserordentlich gemäss Ziffer D2.3 

Teil D
Prämien und Kostenbeteiligungen

kündigen. Ein ausserordentliches Kündigungsrecht 
besteht nicht, sofern die versicherte Person aufgrund der 
Anspruchs-Bestimmungen den Rabatt nicht mehr 
gewährt bekommt. 

D2.7 Die AXA kann Familienrabatte gewähren. Die Höhe und 
die Bestimmungen der aktuellen Familienrabatte kön-
nen auf der Internetseite der AXA (unter FAQ) und auf der 
Police eingesehen werden. Die Familienrabatte sind bis 
zum Jahresende nach Versicherungsabschluss gültig 
und verlängern sich stillschweigend, sofern nicht schrift-
lich eine Änderung bekannt gegeben wird. Anpassungen 
der Höhe und der Bestimmungen der Familienrabatte 
durch AXA sind jeweils zu Beginn eines jeden Kalender-
jahres zulässig. Bei Anpassung der Höhe oder der 
Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung der Familienrabatte kann die versicherte Person 
das betroffene Produkt ausserordentlich gemäss Ziffer 
D2.3 kündigen. Ein ausserordentliches Kündigungsrecht 
besteht nicht, sofern der Familienrabatt aufgrund der 
Bestimmungen nicht mehr gewährt wird. 

D3 Wann sind die Prämien fällig?

Grundsätzlich sind die Prämien monatlich im Voraus 
zahlbar. Auf besondere Vereinbarung können die Prämi-
en auch zweimonatlich, viertel-, halb- oder jährlich 
bezahlt werden.

D4 Was geschieht bei Zahlungsverzug?

D4.1 Kommt die versicherte Person ihrer Zahlungspflicht 
innerhalb der Zahlungsfrist nicht nach, wird sie unter 
Hinweis auf die Säumnisfolgen gemäss Art. 21 Abs. 1 VVG 
schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis 
durch Text ermöglicht aufgefordert, innert 14 Tagen 
nach Absendung der Mahnung die ausstehenden Prämi-
en zu bezahlen. 

D4.2 Bleibt diese Mahnung ohne Erfolg, ruht die Leistungs-
pflicht der AXA vom Ablauf der Mahnfrist an. Für Krank-
heiten, Unfälle und deren Folgen, die sich während des 
Ruhens der Leistungspflicht ereignen, ist AXA auch nach 
Bezahlung der rückständigen Prämie nicht leistungs-
pflichtig.

D4.3 Die versicherte Person trägt die von der AXA für die Mah-
nung verrechneten Kosten (Mahngebühren). 

D4.4 Die Leistungspflicht lebt in dem Zeitpunkt wieder auf, in 
dem die rückständige Prämie samt Zinsen und Kosten 
bezahlt wird.

D4.5 Die AXA kann ausstehende Prämien auf dem Rechtsweg 
einfordern.

D4.6 Innert zwei Monaten nach Ablauf der Mahnfrist behält 
sich die AXA das Recht vor, gegen Verzicht auf die rück-
ständigen Prämien vom Versicherungsvertrag zurückzu-
treten. 
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D5 Wann wird die Prämie zurückerstattet?

Sofern die Prämie für eine bestimmte Vertragsdauer vor-
ausbezahlt wurde und der Versicherungsvertrag aus 
gesetzlichen oder vertraglichen Gründen vor Ablauf die-
ser Dauer aufgehoben wird, bezahlt die AXA die voraus-
bezahlte Prämie für den nicht beanspruchten Teil des 
Kalenderjahres anteilsmässig zurück. 

D6 Was gilt bei der Erstattung von Kosten-
beteiligungen?

D6.1 Im Falle von Direktzahlungen der AXA an die Leistungs-
erbringer ist die versicherte Person verpflichtet, ver-
einbarte Kostenbeteiligungen und Selbstbehalte innert 
30 Tagen seit Rechnungsstellung der AXA zu bezahlen.

D6.2 Kommt die versicherte Person ihrer Zahlungspflicht 
nicht nach, so gilt Ziffer D4 sinngemäss.
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Teil E
Pflichten	der	versicherten	Person

E1	 Was	sind	die	allgemeinen	Pflichten	 
einer versicherten Person?

E1.1 Die versicherte Person hat im Antragsformular alle für 
die Beurteilung der zu versichernden Risiken erhebli-
chen Tatsachen, namentlich im Zeitpunkt des Antrages 
bestehende oder früher bestandene Krankheiten oder 
Unfallfolgen, wahrheitsgemäss und vollständig anzu-
geben, soweit und so wie sie bei der Beantwortung der 
Fragen gemäss Artikel 4 Absatz 1 VVG bekannt sind oder 
bekannt sein müssen. 

E1.2 Die versicherte Person entbindet die Leistungserbringer, 
die sie behandeln oder behandelt haben, hiermit von 
der Schweigepflicht und vom Berufsgeheimnis gegen-
über der AXA und ermächtigen sie, der AXA jede verlang-
te Auskunft zu erteilen. 

E1.3 Über Änderungen des Wohnsitzes der versicherten Per-
son ist die AXA umgehend in Kenntnis zu setzen. 

E2	 Welche	Verpflichtungen	bestehen	 
im Versicherungsfall?

E2.1 Führt eine Krankheit oder ein Unfall voraussichtlich zu 
Leistungen, so hat die versicherte Person umgehend für 
eine fachmännische ärztliche Behandlung zu sorgen. Die 
versicherte Person hat alles zu unternehmen, was die 
Genesung fördert und alles zu unterlassen, was sie 
gefährdet oder verzögert (Schadensminderungspflicht). 
Insbesondere hat sie den Anordnungen des Arztes oder 
anderer Leistungserbringer Folge zu leisten. 

E2.2 Die versicherte Person hat der AXA vollständige und 
wahr heitsgetreue Auskunft über alles zu geben, was sich 
auf die geltend gemachten Versicherungsleistungen 
bezieht. Die versicherte Person ist verpflichtet, der AXA 
alle zur Beurteilung der Leistungspflicht erforderlichen 
Unterlagen und Belege, insbesondere Originalrech-
nungen und ärztliche Zeugnisse, vorzulegen. Die AXA ist 
berechtigt, von der versicherten Person weitere Belege 
einzuverlangen oder von den Leistungserbringern 
zusätzliche Auskünfte und Unterlagen einzuholen. 

E2.3 Die versicherte Person gewährt der AXA das Recht, sich 
bei der Prüfung ihrer vertraglichen Leistungspflicht 
durch ihre Vertrauensärzte beraten zu lassen. Diese sind 
berechtigt, sämtliche für die Prüfung der Leistungs-
pflicht relevanten Unterlagen der versicherten Person 
einzu sehen. Auf Anordnung der AXA hat sich die ver-
sicherte Person einer Untersuchung durch von der AXA 
beauft ragte Ärzte zu unterziehen. Die mit dieser Unter-
suchung zusammenhängenden Kosten trägt die AXA.

E2.4 Über Leistungen von Dritten, beispielsweise anderer 
 Versicherungen, hat die versicherte Person die AXA 
umgehend zu informieren.

E2.5 Die AXA entrichtet keine Leistungen bei unwahren oder 
gefälschten Rechnungen sowie bei Versicherungsbe-
trug oder versuchtem Betrug. In diesen Fällen muss die 
ver sicherte Person für die Kosten aufkommen, die für 
die Rechnungskontrolle durch die AXA oder deren Beauf-
tragte sowie durch die Bearbeitung des Dossiers ange-
fallen sind. Weitergehende Schadenersatzansprüche 
der AXA bleiben vorbehalten.

E2.6 Der Eintritt in eine stationäre Behandlung ist der AXA 
unverzüglich, spätestens aber innert fünf Tagen seit dem 
Eintritt, zu melden. Sofern gemäss ZB eine Kostengut-
sprache durch die AXA notwendig ist, hat die Meldung 
vor dem Eintritt zu erfolgen. 

E3 Was sind die Folgen, wenn die versicherte 
Person	ihre	Pflichten	verletzt?

E3.1 Verletzt die versicherte Person ihre vertraglichen Pflich-
ten oder Obliegenheiten im Schadenfall, kann die AXA 
die Leistungen verweigern oder nach ihrem Ermessen 
kürzen. 

E3.2 Diese Rechtsnachteile treten nicht ein, wenn die Ver-
letzung der Pflichten im Sinne von Art. 45 VVG den 
Umständen nach als unverschuldet anzusehen ist oder 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung 
keinen Einfluss auf den Eintritt des befürchteten Ereig-
nisses und auf den Umfang der vom Versicherungsunter-
nehmen geschuldeten Leistungen gehabt hat. Die versi-
cherte Person hat die ohne Verschulden versäumte 
Pflicht sofort nach Beseitigung des Hindernisses nach-
zuholen (Art. 45 Abs. 3 VVG).

E3.3 Werden wichtige Tatsachen im Sinne von Ziffer E1.1 
unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, kann die AXA 
innert vier Wochen, nachdem sie von der Verletzung der 
Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat, vom ganzen Ver-
trag schriftlich oder in einer anderen Form, die den 
Nachweis durch Text ermöglicht zurücktreten. Die Kün-
digung wird mit Zugang bei der versicherten Person 
wirksam. Wird die Versicherung durch Kündigung auf-
gelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht der AXA für 
bereits eingetretene Schäden, soweit deren Eintritt oder 
Umfang durch die nicht oder unrichtig angezeigte 
er hebliche Tatsache beeinflusst worden ist. Soweit die 
Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat die AXA 
Anspruch auf Rückerstattung.
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Teil F
Verschiedenes

F1 Wer ist Honorarschuldner gegenüber  
den Leistungserbringern?

Die versicherte Person ist Honorarschuldner gegenüber 
den Leistungserbringern. Die versicherte Person akzep-
tiert jedoch anderslautende Verträge zwischen der AXA 
und den Leistungserbringern, welche die Direktzahlung 
an den Leistungserbringer beinhalten.

F2 Wie erfolgen Auszahlungen von der AXA  
an die versicherte Person?

Die AXA überweist Zahlungen an die versicherte Person 
gebührenfrei auf ihr Bank- oder Postkonto. Wünscht die 
versicherte Person eine andere Auszahlungsart, belastet 
die AXA ihr die hierfür anfallenden Gebühren sowie einen 
Betrag für den administrativen Mehraufwand. 

F3 Werden Honorarvereinbarungen  
von der AXA anerkannt?

F3.1 Honorarvereinbarungen zwischen der versicherten Per-
son und den Leistungserbringern sind für die AXA nicht 
verbindlich. Ein Leistungsanspruch besteht nur im 
Umfang des von der AXA für den betreffenden Leistungs-
erbringer anerkannten Tarifs.

F3.2 Die AXA anerkennt grundsätzlich die in den schweizeri-
schen Sozialversicherungen gültigen Tarife. Vorbehalten 
bleiben abweichende Bestimmungen in den ZB. 

F3.3 Die AXA kann Listen im Sinne von Ziffer G9 über die aner-
kannten Tarife führen. Diese können über das Service 
Center der AXA bezogen werden, sofern die ZB nichts 
anderes vorsehen. 

F4 Dürfen Ansprüche verrechnet, gepfändet 
oder abgetreten werden?

F4.1 Die AXA ist berechtigt, fällige Leistungen mit Forderun-
gen gegenüber der versicherten Person zu verrechnen. 
Der versicherten Person steht kein Recht auf Verrech-
nung gegenüber der AXA zu. 

F4.2 Ohne ausdrückliche Zustimmung der AXA können Leis-
tungen weder verpfändet noch an Dritte abgetreten wer-
den. 

F5 Wann sind Leistungen der AXA zurück-
zuerstatten?

Von der versicherten Person zu Unrecht bezogene oder 
von der AXA irrtümlich erbrachte Leistungen sind der 
AXA zurückzuerstatten.

F6 Stellt die AXA Versichertenkarten aus?

F6.1 Die AXA kann der versicherten Person, je nach Art der 
abgeschlossenen Versicherungen, eine Versicherten-
karte ausstellen. Diese dient als Ausweis über abge-
schlossene Versicherungen gegenüber Leistungs-
erbringern. Sofern entsprechende Verträge vorliegen, 
berechtigt sie zum Bezug von Leistungen, insbesondere 
von Medikamenten.

F6.2 Die Versichertenkarte ist während der Dauer der Ver-
sicherungsdeckung gültig. Sie darf weder ausgeliehen 
noch übertragen oder sonst wie Dritten zugänglich 
gemacht werden. Geht die Versichertenkarte verloren 
oder kommt sie der versicherten Person sonst wie 
abhanden, ist die AXA darüber unverzüglich zu benach-
richtigen. Nach Wegfall der Versicherungsdeckung hat 
die versicherte Person die Versichertenkarte sofort zu 
vernichten.

F6.3 Wird die Versichertenkarte missbräuchlich verwendet, 
haftet die Person, auf welche die Versichertenkarte aus-
gestellt ist, für den der AXA dadurch entstandenen Scha-
den. Insbesondere sind die zu Unrecht erfolgten Leistun-
gen der AXA zurückzuerstatten und die damit 
verbundenen Kosten und Umtriebe zu übernehmen. Vor-
behalten bleibt unverschuldetes Verhalten im Sinne von 
Art. 45 VVG.

F7 Wohin und wie erfolgen Mitteilungen  
zwischen den Vertragsparteien?

F7.1 Alle Mitteilungen können rechtsgültig an den Hauptsitz 
der AXA oder an die in der Versicherungspolice bezeich-
nete Vertretung gerichtet werden.

F7.2 Mitteilungen der AXA erfolgen rechtsgültig an die von der 
versicherten Person zuletzt angegebenen Kontakt daten 
bzw. Adresse in der Schweiz. 

F7.3 Korrespondenz und Kontakte zwischen den Vertrags-
parteien erfolgt schriftlich oder in einer anderen Form, 
die den Nachweis durch Text ermöglicht.
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Teil G
Schlussbestimmungen

G1 Wann beginnt der Versicherungsvertrag  
und wie lange dauert er?

G1.1 Der Versicherungsvertrag ist unter Vorbehalt von Art. 1 
VVG gültig abgeschlossen, sobald die AXA der versicher-
ten Person die Annahme des Antrags mitgeteilt hat. Der 
Beginn des Versi che rungs vertrags ist in der Police aufge-
führt. 

G1.2 Die Versicherungsdauer bestimmt sich nach der Ver-
sicherungspolice, dauert jedoch mindestens ein Jahr. 
Die Versicherungsperiode dauert jeweils vom 1. Januar 
bis 31. Dezember. Nach Ablauf der vereinbarten Dauer 
verlängert sich der Vertrag jeweils stillschweigend um 
ein weiteres Jahr. 

G2 Wie endet der Versicherungsvertrag?

Die Versicherung erlischt: 
• mit dem Tod der versicherten Person; 
• mit dem Erreichen des vereinbarten Alters, bis zu wel-

chem AXA Versicherungsschutz gewährt;
• mit Kündigung durch die versicherte Person; 
• durch Rücktritt durch die versicherte Person (Ziffer 

G5.3 hinten) oder die AXA (Ziffer E3.3 vorn);
• bei Verlegung des Wohnsitzes der versicherten Person 

ins Ausland, auf Ende des Kalenderjahres, sofern keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde;

• bei einem vorübergehenden Auslandaufenthalt der 
versicherten Person von mehr als fünf Jahren, auf 
Ende des fünften Kalenderjahres nachdem der Aus-
landaufenthalt angetreten wurde, sofern keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde; 

• bei einer Sistierung, auf Ende des fünften Kalender-
jahres nach Beginn der Sistierung;

• in den anderen in der Police, den AVB, den ZB oder 
dem Gesetz vorgesehenen Fällen.

G3 Kann die Versicherung sistiert werden? 

G3.1 Vor Antritt eines Auslandsaufenthaltes von mehr als 
einem Jahr oder aus anderen wichtigen Gründen kann 
die versicherte Person ein Gesuch um Sistierung der Ver-
sicherung gegen eine Prämienreduktion stellen.  
Die AXA kann ein Sistierungsgesuch ohne Angabe von 
Gründen ablehnen.

G3.2 Eine Sistierung wird während höchstens fünf Jahren 
gewährt. Hernach erlischt die Versicherung (vgl. Ziffer G2). 
Weitere Voraussetzungen und Einzelheiten zur Sistierung 
können durch die AXA einseitig festgelegt werden.

G4 Was geschieht beim Austritt  
aus einer Kollektivversicherung?

G4.1 Versicherte Personen, die aus einer Kollektivversiche-
rung ausscheiden oder infolge von Auflösung der 
 Kol lektivversicherung austreten, können innert 30 Tagen 
in die Einzelversicherung übertreten. Die versicherte 
 Person wird über das ihr zustehende Übertrittsrecht 
informiert.

G4.2 Die Übertretenden werden im gleichen Umfang ver-
sichert, wie sie vorher in der Kollektivversicherung ver-
sichert waren. In der Kollektivversicherung erbrachte 
Leistungen werden in der Einzelversicherung nach Zif-
fer C5 angerechnet. Ein in der Kollektivversicherung 
bestehender Vorbehalt wird weitergeführt. 

G4.3 Für die Prämie der Einzelversicherung gilt der zum Zeit-
punkt des Übertritts bestehende Prämientarif für Einzel-
versicherungen. 

G5 Wie kündigt die versicherte Person  
den Versicherungsvertrag?

G5.1 Jede einzelne Versicherung kann von der versicherten 
Person nach Ablauf der vertraglichen Mindestdauer 
(vgl. Ziffer G1) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von drei Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres 
gekündigt werden.  
Beträgt die Laufzeit des Vertrages mehr als drei Jahre, so 
kann die versicherte Person ihn auf das Ende des dritten 
Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen.

G5.2 Die Kündigung hat schriftlich oder in einer anderen 
Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht zu erfol-
gen. Sie gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn sie spä testens 
am letzten Arbeitstag des Monats vor Beginn der dreimo-
natigen Kündigungsfrist während den üblichen Bürozei-
ten bei der AXA eingegangen ist. Elektronische Kündi-
gungen der versicherten Person werden von der AXA 
ebenfalls elektronisch bestätigt.

G5.3 Nach jedem Schadensfall, für den die AXA eine Leistung 
erbringen muss, kann die versicherte Person spätestens 
innert 14 Tagen, nachdem sie von der letzten Auszahlung 
der AXA Kenntnis erhalten hat, das betroffene Versiche-
rungsprodukt gemäss Art. 42 VVG schriftlich oder in einer 
anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht 
kündigen. Die Versicherungsdeckung endet in diesem 
Fall 14 Tage nach Eintreffen der Kündigung bei der AXA. 
Der Anspruch von AXA auf die Prämie für das laufende 
Kalenderjahr bleibt gewahrt, falls die versicherte Person 
das betroffene Versicherungsprodukt während des auf 
den Vertragsabschluss folgenden Jahres kündigt.



Gesundheitsvorsorge der AXA. AVB Ausgabe 02.2023 14

G6 Wann kann die AXA den Versicherungs-
vertrag kündigen?

G6.1 Das ordentliche Kündigungsrecht sowie die Kündigung 
im Schadenfall stehen nach Art. 35a Abs. 4 VVG nur dem 
Versicherungsnehmer zu.  
Vorbehalten bleibt das Kündigungsrecht beider Vertrags-
parteien aus wichtigem Grund (Art. 35b VVG).

G6.2 Eine Kündigung bei Anzeigepflichtverletzungen (gemäss 
Ziffer E3.3), versuchtem oder voll endetem Versiche-
rungsmissbrauch oder bei Zahlungsverzug, bleibt vor-
behalten.

G7 Welche Daten verwendet die AXA  
auf welche Weise?

G7.1 Im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsdurch-
führung erhält die AXA Kenntnis von folgenden Daten:
• Kundendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Nationalität, Zahlungsverbindungsdaten 
usw.), gespeichert in elektronischen Kundendateien;

• Antragsdaten (Angaben zum versicherten Risiko, Sach-
verständigenberichte, Angaben des Vorversicherers 
über den bisherigen Schadenverlauf usw.), abgelegt in 
den Policendossiers;

• Vertragsdaten (Vertragsdauer, versicherte Risiken und 
Leistungen usw.), gespeichert in Vertragsverwaltungs-
systemen wie physischen Policendossiers und elektro-
nischen Risikodatenbanken;

• Zahlungsdaten (Datum der Prämieneingänge, Aus-
stände, Mahnungen, Guthaben usw.), gespeichert in 
Inkassodatenbanken;

• allfällige Schadendaten (Schadenmeldungen, Abklä-
rungsberichte, Rechnungsbelege usw.), gespeichert in 
physischen Schadensdossiers und elektronischen 
Schadenapplikationen;

• Rechnungsdaten (zugestellt durch die versicherte Per-
son oder den Leistungserbringer).

G7.2 Die AXA bearbeitet Daten, die sich aus den Vertragsun-
terlagen oder der Vertragsabwicklung ergeben, und ver-
wendet diese insbesondere für die Vertragsabwicklung 
und -verwaltung, die Bestimmung und Einforderung der 
Prämie, die Risikoabklärung, die Bearbeitung von Versi-
cherungsfällen, statistische Auswertungen und Marke-
ting. Davon erfasst sind auch Daten, von denen die AXA 
im Rahmen der freiwilligen Dienstleistungen des AXA 
Servicepakets (z. B. Rechnungsservice Krankenkasse, 
Unterstützung beim Wechsel der Krankenkasse) Kennt-
nis erhält. Die AXA kann die Bearbeitung von Daten in 
Auftrag geben (z. B. an Outsourcing-Partner).

G7.3 Die AXA kann die für die Vertrags- und Schadenabwick-
lung notwendigen Daten an die an der Abwicklung betei-
ligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere an 
Gesellschaften der AXA-Gruppe, an Zusatz- oder Grund-
versicherer sowie an Mit- und Rückversicherer, weiterlei-
ten. Für die Prüfung von Leistungsabrechnungen auslän-
discher Leistungserbringer kann die AXA die Daten an 
deren Beauftragte weitergeben. Soweit für die Vertrags- 
und Schadenabwicklung erforderlich, werden die Daten 
an weitere Dritte, namentlich Pfandgläubiger, Behörden, 
Anwälte und externe Sachverständige weitergeleitet. 
Zudem können zur Durchsetzung von Regressansprü-
chen Informationen an haftpflichtige Dritte und deren 
Haftpflichtversicherungen weitergegeben werden. Eine 

Datenweitergabe kann auch zum Zwecke der Aufde-
ckung oder Verhinderung eines Versicherungsmiss-
brauchs erfolgen.

G7.4 Die Stammdaten, Vertragsgrunddaten (ohne Antragsund 
Schadendaten) und die erstellten Kundenprofile können 
von anderen Gesellschaften der AXA-Gruppe und deren 
Partnergesellschaften in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein für die Unterbreitung von bedarfsgerech-
ten Angeboten ihrer Dienstleistungen oder zwecks admi-
nistrativer Vereinfachung bearbeitet werden. Falls Sie 
keine Werbemitteilungen wünschen, teilen Sie uns das 
bitte unter der Telefonnummer 0800 809 809 (AXA 
24-h-Telefon) mit.

G7.5 Im Zusammenhang mit einem versicherten Ereignis 
(Schadenfall) müssen behandelnde Medizinalpersonen 
gegenüber der AXA von der Geheimhaltepflicht entbun-
den werden. Die AXA kann im Schadenfall zudem bei 
Amtsstellen (Polizei- und Untersuchungsbehörden, 
Strassenverkehrsämter oder analogen Amtsstellen), bei 
anderen Versicherern und weiteren Dritten sachdienli-
che Auskünfte einholen und in deren Akten Einsicht neh-
men. Falls nötig muss die versicherte Person die erwähn-
ten Stellen zur Herausgabe der entsprechenden Daten 
ermächtigen. Es wird dazu auf Artikel 39 VVG verwiesen.

G7.6 Die Daten werden physisch und/oder elektronisch aufbe-
wahrt. Die Daten sind grundsätzlich mindestens während 
10 Jahren nach Vertragsauflösung, Schadendaten min-
destens während 10 Jahren nach Erledigung des Scha-
denfalls aufzubewahren. Die Aufbewahrung und Bearbei-
tung erfolgt nur so lange und soweit, wie es die 
gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen erfordern.

G7.7 Die versicherte Person hat das Recht, bei der AXA über 
die Bearbeitung der sie betreffenden Daten die gesetz-
lich vorgesehenen Auskünfte zu verlangen.

G8 Wie werden die Vertragsbedingungen 
 angepasst?

G8.1 Die AXA ist bei Änderung wesentlicher Umstände berech-
tigt, die AVB und ZB einseitig anzupassen, ins besondere 
in folgenden Fällen: 
• Entwicklung der modernen Medizin bzw. Pflege;
• Etablierung neuer oder kostenintensiver Therapie-

formen wie z. B. Operationstechniken, Medikamente 
und Ähnliches;

• Leistungsänderungen in der obligatorischen Kranken-
versicherung.

G8.2 Werden im Laufe der Versicherung die AVB oder die ZB 
angepasst, gelten für die versicherte Person und die AXA 
die neuen Bedingungen. Die AXA teilt der versicherten 
Person diese Anpassungen schriftlich oder in einer ande-
ren Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht spä-
testens 30 Tage im Voraus mit.

G8.3 Versicherte Personen, die mit diesen Anpassungen nicht 
einverstanden sind, können die entsprechenden Ver-
sicherungen innert einer Frist von 30 Tagen nach 
Bekanntgabe der Anpassungen kündigen. Erhält die AXA 
auf diesen Zeitpunkt keine Kündigung, gilt dies als 
Zustimmung zur Neuregelung der Versicherungen.
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G9 Wie werden Listen angepasst?

G9.1 Die AXA führt Listen mit von ihr anerkannten bzw. nicht 
anerkannten Leistungserbringern, Therapien, Mass-
nahmen, Tarifen usw. gemäss den vorliegenden AVB und 
ZB. Diese Listen können bei der AXA eingesehen oder 
auszugsweise einverlangt werden.

G9.2 Die jeweils gültigen Listen können von der AXA jederzeit 
einseitig geändert werden. Der versicherten Person steht 
bei einer Änderung der Listen kein Kündigungsrecht zu. 

G9.3 Massgebend sind die im Behandlungszeitpunkt gültigen 
Listen.

G10 Was sind die Grundlagen und Bestandteile 
des Vertrags?

G10.1 Die Grundlagen des Versicherungsvertrags bilden alle 
schriftlichen Erklärungen (z. B. in einem Vertrag, Brief 
oder elektronisch) zwischen der versicherten Person und 
der AXA im Versicherungsvertrag sowie in ärztlichen 
Berichten und weiteren Schriftstücken. 

G10.2 Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Parteien 
er geben sich aus der Versicherungspolice, den vorlie-
genden AVB, den massgeblichen ZB sowie allen übrigen 
Vereinbarungen. AXA wird durch besondere Verein -
barungen nur dann verpflichtet, wenn sie diese schrift-
lich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch 
Text ermöglicht bestätigt hat. 

G10.3 Im Falle von Widersprüchen gehen besondere Verein-
barungen den AVB und den ZB vor sowie die ZB den vor-
liegenden AVB. 

G10.4 Sofern weder AVB, ZB noch der Versicherungsvertrag 
eine Regelung enthält gellten die Vorschriften des Bun-
desgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) gültig 
ab 1. Januar 2022. Für Verträge mit Beginn vor dem 1. 
Januar 2022 gilt bezüglich der Forderungen der AXA 
gegenüber versicherten Personen weiterhin die Verjäh-
rungsfrist von 2 Jahren.

G11 Welches Recht ist auf diesen Vertrag  
anwendbar?

Auf den vorliegenden Vertrag kommt Schweizer Recht, 
insbesondere das Bundesgesetz über den Versicherungs-
vertrag (VVG), zur Anwendung. 

G12 Wo liegt der Erfüllungsort dieses Vertrags?

Die Verpflichtungen aus diesem Versicherungsvertrag 
sind in der Schweiz und in schweizerischer Währung zu 
erfüllen. 

G13 Welches Gericht ist für Klagen  
aus diesem Vertrag zuständig?

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag sind wahl-
weise entweder die Gerichte am Schweizer Wohnsitz der 
versicherten Person oder in Winterthur (Sitz der AXA) 
zuständig. Wohnt die versicherte Person im Ausland, ist 
Winterthur ausschliesslicher Gerichtsstand. 



AXA
Gesundheitsvorsorge
Postfach 357
8401 Winterthur
Kundenservice Gesundheitsvorsorge:
0800 888 999
AXA Versicherungen AG

AXA.ch/gesundheit
myAXA.ch/health (Kundenportal)

http://www.axa.ch/gesundheit
http://www.myaxa.axa.ch/health
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